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Beschlussvorlage 
 
 

Sachbearbeiter:  Lars Kock 

Verfasser:   

V-Nr.: VO/982/2022 

Beratungsfolge: Datum:  

Finanzausschuss 13.06.2022 

 
Zuständigkeitsprüfung: 
 

§ 58 (1) Nr. 9 NKomVG Rat:  VW-A:  BM:  

bzw. 

 
  
 

Betreff: 
Beratung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 und Anpassung des 
Investitionsprogrammes bis 2025 
 
Sachverhalt: 
In der Sitzung des Finanzausschusses vom 30.05.2022 wurde das Zahlenwerk für 
den 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 und die Anpassungen im Investitionsprogramm 
bis 2025 vorgestellt. Änderungswünsche aus den jeweiligen Fraktionen können der 
Verwaltung noch bis zum 07.06.2022 mitgeteilt werden. 
 
In der Sitzung sollen die Änderungswünsche aus den Fraktionen beraten und die 
jeweiligen Auswirkungen auf den 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 und das 
Investitionsprogramm bis 2025 dargestellt werden. 
 

 
Finanzielle Auswirkung: 
Werden in der Sitzung erläutert. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird beauftragt, die in der Sitzung des Finanzausschusses am 
13.06.2022 besprochenen Vorgaben in den 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 



einschließlich Investitionsprogramm bis 2025 einzuarbeiten und diesen zur Sitzung 
des Verwaltungsausschusses am 28.06.2022 vorzulegen. 
 

 
Anlagen: 
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